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Az.  4 A 2576/24 (VG Köln: 9 K 2971/22)      

4 A 2577/24 (VG Köln: 9 K 2938/22)  
 
Verwaltungsgerichtliches Verfahren  
Dr. Christian Olearius ./. Land Nordrhein-Westfalen 
 

 

 

In dem oben genannten Verfahren hat der Generalstaatsanwalt in Köln mit Schreiben vom 

27.10.2025 mitgeteilt, es sei beabsichtigt, zum hiesigen Schriftsatz vom 13.05.2025 Stellung 

zu nehmen; man befinde sich „in Abstimmung“ mit den betroffenen Behörden.  

 

Ich erlaube mir, mehr als neun Monate nach dem Schriftsatz vom 13.05.2025 und zwei Monate 

nach der zitierten Ankündigung einer Stellungnahme um eine Mitteilung zum Sachstand zu 

bitten.  
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Ich weise freundlich darauf hin, dass die verfahrensgegenständlichen, den Kläger nach dem 

vom beklagten Land angefochtenen Urteil des VG Köln in Persönlichkeits- und Prozessrechten 

verletzenden öffentlichen Äußerungen von Justizangehörigen des Landes Nordrhein-Westfa-

len, welche im Juni 2021 vom WDR veröffentlicht wurden, zum gegenwärtigen Zeitpunkt  

– Dezember 2025 – noch immer in der ARD-Mediathek abrufbar sind. Die rechtswidrige Be-

einträchtigung dauert somit seit viereinhalb Jahren an.  

 

Die Generalstaatsanwaltschaft sollte – auch bei „Abstimmung“ mit nachgeordneten Behörden 

(soweit ersichtlich: allein der Staatsanwaltschaft Köln) – in der Lage sein, binnen neun Mona-

ten eine angekündigte Stellungnahme zu einem – übersichtlichen – Schriftsatz vorzulegen. 

Die dilatorische Sachbehandlung erscheint nicht sachgerecht.    
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